
Betreutes Wohnen

ln den letzten zehn bis fünfzehn Jahren
hat sich gezeigt, daß betreute Wohnfor-
men (sozia lpädagogische,  (sozia l - ) thera-
peutische Wohngemeinschaften und das
betreute Einzelwohnen) erfolgreiche.
praktikable, die Lebensgualität der Betrof-
fenen entscheidend verbessernde Alter-
nat iven zur  Abschiebung in sog.  Kranken-
heime und zu Psychiatrieaufenthalten
darstellen. Diese Wohnformen heben
gesellschaftl iche Tendenzen der Verein-
zelung und lso lat ion auf  und schaf fen
neue gemeinschaf t l ich or ient ier te sozia le
Strukturen.

Gegen das psychiatrische Stigma

Aus d iesem Grund setzen wir  uns dafür
ein, daß betreute Wohnformen nicht in er-
s ter  L in ie a ls  >Nachsorge- lnst i tu t ionen(
zur Psychiatrie betrachtet, sondern als
wirk l iche Al ternat ive und damit  a ls  e igen-
ständiger  Bereich in  der  psychosozia len
Landschaft anerkannt werden. Betreute
Wohnformen, die das Selbstbestim-
mungsrecht  der  Bewohner achten,  kön-
nen e ine wicht ige Hi l feste l lung bei  der
(Wieder-)Aneignung eigenständigen Le-
bens, der Förderung des Selbstvertrau-
ens, der Stärkung der Eigenverantwor-
tung,  dem Aufheben der  durch d ie St ig-
matisierung mit psychiatrischen Etiketten
entstandenen Selbstent f remdung.  der
sozia len Integrat ion und damit  der  Stabi l i -
sierung persönlicher ldentität leisten.

Oft bewirkt die Stigmatisierung durch
psychiatrische Diagnosen eine extreme
Verunsicherung bezügl ich des e igenen
Selbstbildes, der eigenen ldentiät und
f  ühr t  so unweiger l ich zu e iner  uspal tungn

2 5

der  e igenen Person in  e inen >gesunden<
und e ine  okranken< Ante i l  -  l ch  und meine
>Psychose<.  Zudem verursacht  d ie  gän-
gige Praxis der psychiatr ischen Behand-
lung zum e inen see l i sche und körper l i che
Bee in t räch t igungen bzw.  Schäd igungen
wie Zit tern, Unruhe. Bewegungsstörun-
gen, Depressionen etc.,  die von Psycho-
pharmaka hervorgerufen werden. Zum
anderen können psychosoz ia le  Prob leme
aufgrund des  med iz in ischen Se lbs tmiß-
vers tändn isses  der  Psvch ia t r ie  n ich t  a ls
so lche erkannt  werden.  D ie  Fo lge  d ieser
b l inden S ich twe ise  is t  dann meis t ,  daß
normabweichendes Verha l ten  a ls  Syn-
drom e iner  i rgendwie  angenommenen,
i rgendwie  w i rksamen b io log isch-phys io -
log ischen Krankhe i t  m ißvers tanden w i rd ,
und dann kommt  es  zu  dem Versuch,  d ie -
ses Syndrom >in den Grif f< zu bekommen,
zu  kont ro l l ie ren  und zu  un terdrücken,
wobe i  h ie rdurch  na tür l i ch  immer  g le ich

wesentl iche Persönlichkeitsantei le mit-
unterdrückt werden. Werden in diesem
Sinne psych ische Prob leme bzw.  Kr isen
a ls  >mediz in ische Krankhe i ten< mißdeu-
tet, besteht die Gefahr, daß der /  die
Bet re f fende n iemals  aus  dem Dpsych ia t r i -
schen Versorgungsnetz (  en t lassen w i rd
bzw.  en twe ichen kann und er ls ie  an  d ie
lücken lose  psych ia t r i sche Behand lungs-
Ket te  ge fesse l t  b le ib t ,  we i l  e r l s ie  immer
a ls  >psych isch  k rank< e inges tu f t  b le ib t .
Übernähmen betreute Wohnformen diese
psychiatr ische Sichtweise. so würde das
die Instal lat ion kleinerer Psychiatr iesta-
t ionen in  der  Gemeinde bedeuten ,  was
zwangs läu f ig  zu  e iner  Auswei tung der
Psychiatr ie und damit psychiatr ischer
Kontrol le führen müßte. Der Psychiatr isie-
rung und Pathologisierung des Al l tagsle-
bens wäre Tür und Tor geöffnet.



Forderungen

Gerade in betreuten Wohnformen könne
jener s ich anbahnende Paradigmenwech-
sel vom medizinisch-psychiatrischen Miß-
verständnis psychischen Leidens zu sei-
nem realen psychosozia len Begrei fen sei -
nen Platz haben.  Hier für  hal ten wir  aber
fo lgende Bedingungen für  notwendig:
1. Die Zahl der Plätze für betreute Wohn-

formen hat  s ich nach den Bedürfn is-
sen der Betroffenen zu orientieren.
Bisher  is t  d ie ,Nachfrage(  nach Plät -
zen wei taus größer a ls  das >Ange-
bot<, und es bestehen Wartezeiten bis
zu e inem Jahr.  Deshalb werden wir
uns dafür  e insetzen,  daß d ie Anzahl
von Plätzen in betreuten Wohnformen
erhebl ich erhöht  wi rd und im Gegen-
zug dazu stationäre Klinikbetten abge-
baut werden.

2. Wir halten es für notwenig, daß die bis-
lang bürokratische Aufnahmeproze-
dur für betreute Wohnformen radikal
erleichtert wird. So sollte die Finanzie-
rung der Betreuungskostdn dann ge-
währleistet sein, wenn ein Bewerber
eine Verordn.ung seines behandelnden
Arztes vorweist und der betreuende
Verein der Betreuung zustimmt. Damit
entfallen die Anträge beim Sozialpsy-
chiatrischen Dienst und bei der Einglie-
derungsstelle des Sozialamtes.

3. Durch Punkt 2 wäre dann auch eine
Anonymisierung der Bewohner be-
treuter Wohnformen gesichert, die
immer noch eine Einverständniserklä-
rung gegenüber dem Sozialpsychiatri-
schen Dienst unterschreiben müssen,
daß dieser die Krankenakten einsehen
kann. Dies widerspricht unserer Erach-
tens datenschutzrechtl ichen Bestim-
mungen.

Wir  hal ten es f  ür  dr ingend er forder l ich,
daß der  F inanzierungsmodus für  be-
treute Wohnformen vereinfacht wird.
Hier für  hal ten wir  d ie Bi ldung e ines Fi -
nanzpools,  der  von den Krankenkas-
sen, Sozialhilfeträgern, Tiägern der
Rentenversicherung und der öffentl i-
chen Hand ausgestattet wird, für not-
wendig.  Aus d iesem Pool  er fo lgt  dann
die Finanzierung pauschal .

Betreute Wohnformen sollen von
f reien Trägervereinen, unabhängig von
psychiat r ischen Inst i tu t ionen,  ange-
boten werden,  wei l  nur  h ierdurch e ine
wirkliche Erit-Psychiatrisierung ge-
wihrleistet ist.

6. Bewohner betreuter Wohnformen
müssen mindestens einen gesetzli-
chen Untermietvertrag mit dreimona-
tiger Kündigungsfrist erhalten. Hier-
durch darf dem betreuenden Verein
kein finanzieller Nachteil entstehen.

Den Bewohnern muß von den Bezirks-
ämtern beim Auszug eine ihren Bedürf-
nissen entsprechende Wohnung be-
reitgestellt werden. Um dies zu er-
möglichen, muß vom Senat ein ausrei-
chendes Kontingent von Wohnungen
f ür den entsprechenden Personenkreis
zur Verfügung gestellt werden, die
dann über die Bezirksämter vergeben
werden.

Wenn die Verordnung und die Zustim-
mung des betreuenden Vereins vorlie-
gen (siehe 2). ist die Finanzierung der
Betreuung in jedem Falle zu gewährlei-
sten, auch dann, wenn die Bewohner
zusätzliche psychotherapeutische Hil-
fe beanspruchen. Wir halten es weiter
für erforderlich, daß ein Bewohnel der
nach einer Zeit keine Betreuung mehr
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wünscht. seinen Wohnraum nicht ver-
l iert und der betreuende Verein dann
nicht gezwungen ist, seine Mitarbeiter
zu entlassen.

9. In betreuten Wohnformen muß das
Recht der Bewohner, ohne psycho-
pharmaka zu leben, unbedingt respek-
tiert werden. Die Bewohner sollten auf
die Gefahren des Psychopharmaka-
Konsums hingewiesen werden und
beim Absetzen bzw. Entzug derselben
beraten (ggf. f inanziell) unterstützt
werden.

10..Betreute Wohnformen sollten sich
nach den Bedürfnissen der betroffe-
nen Personengruppen konzeptionell
orientiereri: z. B. therapeutische Wohn-
gemeinschaften bzw; betreutes Einzel-
wohnen für Langzeitpsychiatrisierte,
f ür Mütter / Väter von Kindern. f ür
Frauen. für Männer, für Psychiatriebe-
troffene mit Suchtproblematik, für alte
Menschen etc. Die Betreuungsintensi-
tät sollte sich je nach den unterschied-
lichen Erfordernissen ausrichten und
gle ichzei t ig  f lex ibel  handhabbar sein.
so daß d ie Mögl ichkei t  des Zusam-
rnenlebens verschiedener Betroffenen-
gruppen besteht.

11.Wir  setzen uns wei ter  dafür  e in,  daß
die Betreuung. die hohe persönliche
und fachliche Qualif ikationen voraus-
setzt, vom Senat auch BAT-gemäß
bezahlt wird und BAT-gemäße Arbeits-
bedingungen vorliegen. In der Bezah-
lung der Betreuungsarbeit muß Super-
vision, Nachbetreuung, Kriseninter-
vention, telefonische Rufbereitschaf-
ten, Vor- und Nachbereitungszeiten,
Fahrgeld, Fahrzeit, der notwendige
Austausch von Betreuerlnnen, die Ver-

- waltungsarbeiten, Kontakte zu Behör-
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den, berufsbegleitende Fortbildung und
polit ische Gremienarbeit (in PSAGen,
im DPW) entsprechend berücksichtigt
und bezahlt werden.

12.Außerdem halten wir es für erfoderlich,
daß Forschungsgelder für wissen-
schaftl iche Untersuchungen für diesen
relativ neuen Bereich der psychosozia-
len Unterstützung aus der Betroffenen-
perspektive bereitgestellt werden.


